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7555/02 
 
 
LIMITE 
 
DROIPEN 19 
MIGR 23 
COMIX 213 

 
VERMERK 
des Sekretariats 
für die Gruppe "Materielles Strafrecht" 
Nr. Vordokument: 10704/01 DROIPEN 63 MIGR 65 COMIX 510 
 11015/01 DROIPEN 70 MIGR 64 COMIX 551 
Betr.: Entwurf einer Richtlinie des Rates zur Definition der Beihilfe zur illegalen Ein-

und Weiterreise und zum illegalen Aufenthalt  
Entwurf eines Rahmenbeschlusses des Rates zur Verstärkung des strafrechtlichen 
Rahmens zur Bekämpfung der Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen 
Aufenthalt 

 
 

Die beiden eingangs genannten Texte wurden von den Rechts- und Sprachsachverständigen über-

arbeitet, damit sie vom Rat angenommen werden können. 

 

Die überarbeitete Fassung des Entwurfs einer Richtlinie des Rates zur Definition der Beihilfe zur 

illegalen Ein- und Weiterreise und zum illegalen Aufenthalt ist in Dokument 10704/01 

DROIPEN 63 MIGR 65 COMIX 510 enthalten.  

 

Die überarbeitete Fassung des Entwurfs eines Rahmenbeschlusses des Rates zur Verstärkung des 

strafrechtlichen Rahmens zur Bekämpfung der Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen 

Aufenthalt ist in Dokument 11015/01 DROIPEN 70 MIGR 64 COMIX 551 enthalten.  



 
7555/02  ds/HS/go 2 
 DG H III  DE 

Im Lichte des Beschlusses des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung 

einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland ist ein geeigneter Erwägungsgrund 

zur Position Irlands in die beiden Rechtsakte aufzunehmen. Der Juristische Dienst des Rates hat 

sich mit dieser Frage befasst und gleichzeitig die in den beiden Texten enthaltenen Erwägungs-

gründe zur Position des Vereinigten Königreichs sowie Norwegens und Islands und den in der 

Richtlinie enthaltenen Erwägungsgrund zur Position Dänemarks geprüft.  

 

Der vom Juristischen Dienst vorgeschlagene überarbeitete Text ist in Anlage I (Erwägungsgründe 

des Richtlinienentwurfs) und Anlage II (Erwägungsgründe des Entwurfs des Rahmenbeschlusses) 

enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erwägungsgründe, die sich nicht auf die Positionen 

des Vereinigten Königreichs, Irlands, Dänemarks, Islands und Norwegens beziehen, unverändert 

geblieben sind.  
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ANLAGE I 

 

Überarbeitete Erwägungsgründe des Entwurfs der Richtlinie des Rates zur Definition der Beihilfe 

zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt 

 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 61 Buchstabe a und Artikel 63 Nummer 3 Buchstabe b, 

 

auf Initiative der Französischen Republik 1, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Eines der Ziele der Europäischen Union ist der schrittweise Aufbau eines Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts, was unter anderem bedeutet, dass die illegale Einwanderung 

bekämpft werden muss. 

 

(2) Daher ist es angezeigt, die Beihilfe zur illegalen Einwanderung zu bekämpfen, und zwar 

sowohl, wenn diese den unerlaubten Grenzübertritt im engeren Sinne betrifft, als auch, wenn 

dadurch ein Netzwerk zur Ausbeutung von Menschen unterhalten wird. 

                                                
1 ABl. C 253 vom 4.9.2000, S. 1. 
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(3) Zu diesem Zweck ist es von wesentlicher Bedeutung, die bestehenden Rechtsvorschriften 

anzunähern; insbesondere umfasst dies zum einen die genaue Definition des betreffenden 

Tatbestands und der Ausnahmen, was Gegenstand dieser Richtlinie ist, und zum anderen 

Mindestvorschriften für Strafen, die Verantwortlichkeit von juristischen Personen und die 

Gerichtsbarkeit, die Gegenstand des Rahmenbeschlusses .../.../JI des Rates vom ... zur Ver-

stärkung des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- 

und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt sind. 

 

(4) Mit der vorliegenden Richtlinie soll die Beihilfe zur illegalen Einwanderung definiert und 

somit die Umsetzung des Rahmenbeschlusses .../.../JI zur Verhinderung dieser Straftat praxis-

gerechter gestaltet werden. 

 

(5) Diese Richtlinie ergänzt andere Rechtsinstrumente, die zur Bekämpfung von illegaler Ein-

wanderung, illegaler Beschäftigung, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung von Kindern 

beschlossen wurden. 

 

(6) Was Island und Norwegen anbelangt, so stellt diese Richtlinie eine Weiterentwicklung jener 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat 

der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die 

Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands 1 dar, die zu dem Bereich nach Artikel 1 Buchstabe E des Beschlusses 

1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungs-

vorschriften 2 zu dem Übereinkommen gehören. 

                                                
1  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.  
2  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31. 
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(7) Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische 

Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls 

zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union und 

nach Artikel 8 Absatz 2 des Beschlusses 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum 

Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden 1, an dieser Richtlinie.  

 

(8) Irland beteiligt sich nach Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls zur Einbezie-

hung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union und nach Artikel 6 

Absatz 2 des Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland 2 an dieser Richt-

linie. 

 

(9) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position Däne-

marks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Richtlinie, die diesen Mitglied-

staat nicht bindet und auf ihn keine Anwendung findet. Da mit dieser Richtlinie der 

Schengen-Besitzstand nach den Bestimmungen des Titels IV im Dritten Teil des Vertrags zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft weiterentwickelt wird, beschließt Dänemark nach 

Artikel 5 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat die Richt-

linie erlassen hat, ob es sie in einzelstaatliches Recht umsetzt. 

                                                
1  ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43. 
2  ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20. 
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ANLAGE II 

 

Überarbeitete Erwägungsgründe des Entwurfs der Rahmenbeschlusses betreffend die Verstärkung 

des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise 

und zum unerlaubten Aufenthalt 

 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, Artikel 31 Buch-

stabe e und Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b, 

 

auf Initiative der Französischen Republik 1, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Eines der Ziele der Europäischen Union besteht darin, den Bürgern in einem Raum der Frei-

heit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, indem sie ein 

gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der polizeilichen und der justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen entwickelt. 

 

(2) In diesem Rahmen ist es angezeigt, die Beihilfe zur illegalen Einwanderung zu bekämpfen, 

und zwar sowohl, wenn diese den unerlaubten Grenzübertritt im engeren Sinne betrifft, als 

auch, wenn dadurch ein Netzwerk zur Ausbeutung von Menschen unterhalten wird. 

                                                
1  ABl. C 253 vom 4.9.2000, S. 6. 
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(3) Zu diesem Zweck ist es von wesentlicher Bedeutung, die bestehenden Rechtsvorschriften 

anzunähern; insbesondere umfasst dies zum einen die genaue Definition des betreffenden 

Tatbestands und der Ausnahmen, was Gegenstand der Richtlinie 2001/.../EG des Rates 

vom ........... zur Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum 

unerlaubten Aufenthalt ist, und zum anderen Mindestvorschriften für Strafen, die Verant-

wortlichkeit von juristischen Personen und die Gerichtsbarkeit, die Gegenstand dieses 

Rahmenbeschlusses sind. 

 

(4) Es ist ferner von entscheidender Bedeutung, dass etwaige Maßnahmen nicht nur auf natür-

liche Personen beschränkt werden, sondern dass auch juristische Personen zur Verantwortung 

gezogen werden können. 

 

(5) Dieser Rahmenbeschluss ergänzt andere Rechtsinstrumente, die zur Bekämpfung von illegaler 

Einwanderung, illegaler Beschäftigung, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung von 

Kindern beschlossen wurden. 

 

(6) Was Island und Norwegen anbelangt, so stellt dieser Rahmenbeschluss eine Weiterentwick-

lung jener Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens 

zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands 1 dar, die zu dem Bereich nach Artikel 1 Buchstabe E 

des Beschlusses 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchfüh-

rungsvorschriften 2 zu dem Übereinkommen gehören. 

                                                
1  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.  
2  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31. 



 
7555/02  ds/HS/go 8 
 DG H III  DE 

 

(7) Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische 

Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls 

zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union und 

nach Artikel 8 Absatz 2 des Beschlusses 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum 

Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden 1, an diesem Rahmenbeschluss. 

 

(8) Irland beteiligt sich nach Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls zur Einbezie-

hung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union und nach Artikel 6 

Absatz 2 des Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland an diesem 

Rahmenbeschluss. 

 

 

 

_______________ 

 

                                                
1  ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43. 


